
Beschlussvorschlag

Nachdem sich das Bauvorhaben nicht in die nähere Umgebungsbebauung einfügt, wird dem

Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt.
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Erbach, Mödritzer Straße 6, Flst. 1550/28
Aufstellen eines mobilen Tiny Hauses auf dem rückwärtigen Grundstück
Gemeindliches Einvernehmen
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1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan: ja nein

2. Sachdarstellung

Beantragt wird das Aufstellen eines mobilen Tiny Hauses im Gartenbereich der Mödritzer Straße 6.

Das Grundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und beurteilt sich deshalb nach §

34 BauGB.

Nachdem sich das mobile Tiny Haus nicht in die nähere Umgebungsbebauung einfügt, empfiehlt die

Verwaltung, dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen.


